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Kundmachung 
vom 30. April 2024 

der Abänderung der Ausführungsordnung 
zum Europäischen Patentübereinkommen 

Gestützt auf Art. 3 Bst. c und Art. 10 Abs. 1 des Kundmachungsgeset-
zes vom 17. April 1985, LGBl. 1985 Nr. 41, macht die Regierung im An-
hang die Abänderung der Ausführungsordnung vom 7. Dezember 2006 
zum Europäischen Patentübereinkommen (AO EPÜ 2000), LGBl. 2007 
Nr. 319, kund. 

Fürstliche Regierung: 
gez. Dr. Daniel Risch 
Fürstlicher Regierungschef 
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Anhang 

Änderung der Regeln 1, 22, 41, 147 und 152 der  
Ausführungsordnung 

Vom Verwaltungsrat angenommen am 14. Dezember 2023 
Inkrafttreten: 1. April 2024 

Der Verwaltungsrat der Europäischen Patentorganisation, 
gestützt auf das Europäische Patentübereinkommen (nachstehend "EPÜ" 
genannt), insbesondere auf Art. 33 Abs. 1 Bst. c, 
auf Vorschlag des Präsidenten des Europäischen Patentamts, 
nach Stellungnahme des Ausschusses "Patentrecht", 
beschliesst: 

Art. 1 

Die Ausführungsordnung zum EPÜ wird wie folgt geändert: 

1. Regel 1 erhält folgende Fassung: 
"Im schriftlichen Verfahren vor dem Europäischen Patentamt ist das 
Erfordernis der Schriftform erfüllt, wenn sich der Inhalt der Unterla-
gen in lesbarer Form reproduzieren lässt." 

2. Regel 22 Abs. 1 erhält folgende Fassung: 

"1) Der Rechtsübergang einer europäischen Patentanmeldung wird 
auf Antrag eines Beteiligten in das Europäische Patentregister einge-
tragen, wenn er durch Vorlage von Dokumenten nachgewiesen wird. 
Regel 2 Abs. 2 ist entsprechend auf die Unterschrift der Vertragspar-
teien anzuwenden." 

3. Regel 22 Abs. 2 erhält folgende Fassung: 

"2) Gegebenenfalls ist für die Eintragung des Rechtsübergangs eine 
Verwaltungsgebühr unter den vom Präsidenten des Europäischen Pa-
tentamts festgelegten Bedingungen zu entrichten. In diesem Fall gilt 
der Antrag erst als gestellt, wenn die Verwaltungsgebühr entrichtet 
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worden ist. Er kann nur zurückgewiesen werden, wenn die Erforder-
nisse des Abs. 1 nicht erfüllt sind." 

4. Regel 41 Abs. 2 Bst. c erhält folgende Fassung: 
"c) den Namen, die Anschrift, die Staatsangehörigkeit und den Staat 

des Wohnsitzes oder Sitzes des Anmelders. Bei natürlichen Perso-
nen ist der Familienname vor den Vornamen anzugeben. Bei juris-
tischen Personen und Gesellschaften, die juristischen Personen ge-
mäss dem für sie massgebenden Recht gleichgestellt sind, ist die 
amtliche Bezeichnung anzugeben. Anschriften sind gemäss den üb-
lichen Anforderungen für eine schnelle Postzustellung an die ange-
gebene Anschrift anzugeben und müssen in jedem Fall alle massge-
blichen Verwaltungseinheiten, gegebenenfalls bis zur Hausnum-
mer einschliesslich, enthalten. Gegebenenfalls sollen Telefonnum-
mern angegeben werden;" 

5. Regel 41 Abs. 2 Bst. d erhält im Englischen folgende Fassung: 
"d) the representative’s name and the address of their place of business 

as prescribed in sub-paragraph (c), if the applicant has appointed a 
representative;" 

6. Regel 41 Abs. 2 Bst. h erhält im Englischen folgende Fassung: 
"h) the signature of the applicant or their representative;" 

7. Regel 147 Abs. 3 erhält folgende Fassung: 
"a) In eine elektronische Akte aufgenommene Unterlagen gelten als 

Originale. 
b) Die ursprünglich auf Papier oder auf einem Datenträger einge-

reichte Fassung einer solchen Unterlage wird erst nach Ablauf von 
mindestens fünf Jahren vernichtet. Diese Aufbewahrungsdauer be-
ginnt am Ende des Jahres, in dem die Unterlage in die elektronische 
Akte aufgenommen wurde." 

8. Regel 152 Abs. 2 erhält folgende Fassung: 

"2) Versäumt es ein Vertreter, eine solche Vollmacht einzureichen, 
so fordert ihn das Europäische Patentamt auf, dies innerhalb einer zu 
bestimmenden Frist nachzuholen. Die Vollmacht kann sich auf eine 
oder mehrere europäische Patentanmeldungen oder europäische Pa-
tente erstrecken." 
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9. Regel 152 Abs. 4 erhält folgende Fassung: 

"4) Die Beteiligten können allgemeine Vollmachten einreichen, die 
einen Vertreter zur Vertretung in allen Patentangelegenheiten bevoll-
mächtigen." 

10. Regel 152 Abs. 8 erhält im Englischen folgende Fassung: 

"8) A representative shall be deemed to be authorised until the ter-
mination of their authorisation has been communicated to the Euro-
pean Patent Office." 

11. Regel 152 Abs. 11 erhält im Englischen folgende Fassung: 

"11) The authorisation of an association of representatives shall be 
deemed to be an authorisation of any representative who can provide 
evidence that they practise within that association." 

Art. 2 

Die in Art. 1 Abs. 7 dieses Beschlusses genannten Vorschriften gelten 
für alle europäischen Patentanmeldungen und Patente mit der Massgabe, 
dass die in der geänderten Regel 147 Abs. 3 EPÜ vorgesehene 5-jährige 
Aufbewahrungsdauer für die ursprüngliche Fassung von auf Datenträgern 
eingereichten Unterlagen unabhängig davon, wann eine Unterlage in die 
elektronische Akte aufgenommen wurde, nicht vor dem 31. Dezember 
2024 endet. 

Art. 3 

Die mit Art. 1 dieses Beschlusses neu gefassten Regeln 1, 22, 41, 147 
und 152 EPÜ treten am 1. April 2024 in Kraft. 

Geschehen zu München am 12. Oktober 2022. 

Für den Verwaltungsrat: 
Der Präsident 
 


		info@rdr.llv.li
	2024-05-02T15:40:48+0200
	Vaduz
	Liechtensteinische Landesverwaltung RDR




